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1. Einleitung

Der Pfadfinderstamm Graf Galen gehdrt dem Bezirk Bonn an und ist damit einer
von insgesamt 99 Stammen im Diozesanverband Koln der Deutschen Pfadfinder-
schaft St. Georg. Basierend auf den Grundlagen der Pfadfinderbewegung nach
den Ideen von Lord Robert Baden-Powell gehort die DPSG dem Ring deutscher
Pfadfinderverbande an. Dieser wiederum ist die deutsche Vertretung in der World
Organization of the Scout Movement. Aktuell zahlt der Stamm Graf Galen 158
Mitglieder. Bei den Mitgliedern handelt es sich sowohl um Kinder und Jugendliche
als auch um Erwachsene.

Die Gruppen trefen sich wdchentlich an den Raumlichkeiten des Stammes in
Bonn-Friesdorf. In diesen Gruppenstunden treffen sich die Kinder nach Altersstu-
fen getrennt und werden von jungen Erwachsenen, den Leiter*innen, betreut. Mo-
mentan gibt es drei Trupps in der Wolflingsstufe, zwei in der Jungpfadfinderstufe
und jeweils einen in der Pfadfinder- und der Roverstufe. Die Leiter*innen der
Trupps treffen sich einmal im Monat, um Angelegenheiten und Aktionen des
Stammes zu besprechen. Der Leiterrunde steht der Stammesvorstand vor. Zur
Kommunikation mit den Eltern bestehen Mailverteiler, manche Inormationen wer-
den per Post verschickt und bei Bedarf finden von den Trupps aus Elternabende
statt. Auf diesen werden auch Vertreter der Elternschaft in den Elternbeirat ent-
sandt, welcher sich vier mal in Jahr trifft. Inm gehoéren ebenfalls der Stammesvor-
stand und Vertreter der Leiterrunde an.

Neben den regelmassigen Truppstunden und den Leiterrunden veranstaltet der
Stamm jedes Jahr ein gemeinsames Lager, immer im Wechsel an Pfingsten oder
in den letzten drei Wochen der Sommerferien Nordrhein-Westfalens. Jedes Jahr in
der zweiten Jahreshalfte verbringt die Leiterrunde ein Wochenende zusammen,
um das anstehende Sommerlager vor- oder das vergangene nachzubereiten. Im
Ort organisiert der Stamm jedes Jahr einen Teil der Friesdorfer Kirmes und einen
Stand auf dem Friesdorfer Weihnachtsmarkt. Die Leiterrunde verkauft jedes Jahr
Weihnachtsbaume und feiert eine Weihnanchtsfeier. Bei Bedarf oder zu besonde-
ren Anlassen fuhrt der Stamm auch weitere Aktionen durch. Zudem organisieren
die Trupps eigene Aktionen, beispielsweise Truppfahrten, selbst und Trupps und
Einzelpersonen kdonnen an Aktionen héherer Ebenen der DPSG oder von anderen
Veranstaltern teilnehmen. Die Stammesversammlung als oberstes beschlussfas-
sendes Gremium mit Vertretern der Trupps, der Leitungsteams, der Eltern und
dem Vorstand findet jedes Jahr als 6ffentliche Veranstaltung im November statt.

Als Kinder- und Jugendverband ist es unser Anliegen, Orte und Moglichkeiten zu
schaffen, in denen sich Kinder und Jugendliche ausprobieren konnen. Wir verste-
hen diese Orte und Mdglichkeiten als Schutzraume, die frei von gesellschaftlichen
Anspruchen, voreiligen Bewertungen und jeglicher Art von Gewalt sind. Nur so
kdnnen sie der Starkung eigener Fahigkeiten dienen und die Entfaltung der eige-
nen Personlichkeit unterstutzen. An dieser Stelle sind wir alle gefragt, die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen herzustellen. Nur mit offenen Augen und Oh-
ren, mit Sensibilitat, Wissen und Reflexion konnen wir eine Kultur der Achtsam-
keit etablieren.

Auf dieser Grundlage ist das hier vorliegende Institutionelle Schutzkonzept nach
den Richtlinien des Erzbistum Koéln entstanden und fasst alle MaBnahmen des
Stammes Graf Galen zur Pravention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche zusammen.



2. Begriffshestimmungen

Der Stammesvorstand setzt sich im besten Fall aus einer weiblichen und einem
mannlichen Vorsitzenden sowie einem*r Kurat*in zusammen.

Wird im Folgenden von Leiter*innen gesprochen, so sind damit die aktiv tatigen
Ehrenamtlichen gemeint, die regelmafig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt
sind.

Mitarbeitende des Stammes sind Ehrenamtliche, die keine Gruppen mit Kindern
und Jugendlichen leiten aber regelmafig auf Veranstaltungen tatig sind oder den
Stamm anderweitig aktiv unterstutzen.

Helfende sind Ehrenamtliche, die punktuell aushelfen und unterstutzen.

Mit Eltern sind die Erziehungsberechtigten der im Stamm angemeldeten Kinder
und Jugendliche gemeint.

Streng genommen bezieht sich die Pravention sexualisierter Gewalt im Erzbistum
Kdln auf Minderjahrige sowie schutz- und hilfebedurftige Erwachsene. Die Rover-
stufe der DPSG steht Jugendlichen bis einschlieBlich 20 Jahren offen. Um volljahri-
gen Rover*innen der DPSG von unseren Praventionsmallhahmen nicht auszu-
schliefen, wird im Folgenden von Kindern und Jugendlichen gesprochen und nicht
von Minderjahrigen.

3. Personalauswahl und Qualifizierung

Der Stammesvorstand tragt die Verantwortung dafur, dass im Stamm Graf Galen
ausschlielSlich Personen tatig sind, die sowohl Uber die erforderliche fachliche als
auch Uber eine personliche Eignung verfugen.

Gewahlt wird der Stammesvorstand von der Stammesversammlung. Bei der Ver-
sammlung erfolgt eine 6ffentliche Vorstellung sowie bei Bedarf eine Personalde-
batte, wodurch die Versammlung eine Entscheidung Uber die Eignung der Person
fur das Amt trifft.

Die Leiter*innen werden vom Stammesvorstand berufen bzw. benannt. Voraus-
setzungen sind der erfolgreiche Abschluss von Schritt 1 und 2 der Woodbadge-
Ausbildung, der Besuch der Praventionsschulung, die Vorlage eines erweiterten
Fihrungszeugnisses und die Bereitschaft, regelmafig Fortbildungen zu besuchen.

Die neu berufenen Leiter*innen werden dann auf die bestehenden Gruppen ver-
teilt oder aber eine neue Gruppe gegrindet. Dabei wird darauf geachtet, dass
kein Leitungsteam ausschlieBlich mit neuen Leiter*innen besetzt wird, sondern
immer mindestens eine Person mehr Erfahrung mitbringt, um die Anderen anzu-
leiten. Die Leitungsteams mussen sich in ihrer Konstellation wohl fuhlen und mit-
einander arbeiten kénnen, deshalb werden in diesem Prozess personliche Vorstel-
lungen und Differenzen mit Anderen berucksichtigt. Das so gefundene Team be-
spricht sich eigenstandig und die Leiter*innen kdnnen einander Feedback geben.
Wenn ein Team merkt, dass die Leitungssituation suboptimal ist und sie nicht
selbst eine Losung finden oder einzelne Leiter*innen nicht fur diese Aufgabe ge-
eignet sind, kann es die Leiterrunde oder den Stammesvorstand um Hilfe bitten,
um eine Losung zu erarbeiten. Fortbildungs- und Beratungsmaglichkeiten fur Lei-



ter*innen, Leitungsteams und den Stammesvorstand gibt es Uber den Arbeits-
kreis Ausbildung des Bezirks und Uber den Didézesanverband.

Wenn bei einer Aktion Mitarbeitende und Helfende teilnehmen wollen, melden
sich diese in der Regel beim Stammesvorstand oder werden von ihm oder einer
von ihm beauftragten Person im Vorhinein kontaktiert. Nur wenn der Stammes-
vorstand keine Bedenken gegenuber einer Person hat, kann die Person teilneh-
men. Bei der Aktion selbst ist entweder der Stammesvorstand oder die Lagerlei-
tung fur die Mitarbeiter*innen und Helfenden zustandig. Dazu gehort es, die Auf-
gaben zu formulieren, sich auszutauschen und sich gegebenenfalls Feedback zu
geben.

Der Stammesvorstand achtet darauf, dass das Thema Pravention sexualisierter
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche prasent bleibt.

4. Praventions- und Vertiefungsschulungen

GemalR § 9 PravO ist die Pravention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendlicher integraler Bestandteil der Ausbildung innerhalb der DPSG und findet
sich entsprechend dem Curriculum des Erzbistum Koéln inhaltlich in den Woodbad-
ge-Modulen 2d und 2e wieder. Fur die Vertiefungsschulungen gibt es in jedem
Bezirk Multiplikator*innen, die, entsprechend der thematischen Vorgaben des
Erzbistum Koéln, von der Didzesanebene ausgebildet wurden und die Ehrenamtli-
chen auf Stammesebene schulen. (siehe Anlage I).

Laut § 9 der Ausfuhrbestimmungen der Praventionsordnung sind alle Ehrenamtli-
chen, die Kontakt zu Minderjahrigen haben, gemafld § 9 PravO zu schulen bezie-
hungsweise zu informieren. Anhand eines Prufrasters wird entschieden, ob eine
Praventionsschulung notwendig ist (siehe Anlage II).

Werden ein Stammesvorstand, Leitende, Mitarbeitende oder Helfende neu im
Stamm tatig, wird, sofern notwendig, im Vorfeld die Bescheinigung uber die Teil-
nahme an einer Praventionsschulung durch den Stammesvorstand eingesehen.

Um sicherzustellen, dass alle Stammesvorstande, Leitende, Mitarbeitende und
Helfende eine Praventionsschulung besucht haben und diese oder eine Nach-
schulung maximal funf Jahre zuruickliegt, fUuhrt der Stammesvorstand eine Liste,
in der alle Ehrenamtlichen verzeichnet sind. In dieser Liste wird das Datum der
Praventionsschulung und das Datum der letzten Nachschulung vermerkt. Dazu
sieht der Stammesvorstand das Zertifikat der Praventionsschulung oder den Ein-
trag im Ausbildungspass fur die Woodbadge-Ausbildung der DPSG im Original ein
und Ubertragt das Datum. Es ist die Aufgabe des Stammesvorstands, diese Liste
aktuell zu halten und die Ehrenamtlichen an ihre Schulungen zu erinnern.

Um spontanes ehrenamtliches Engagement maoglich zu machen, kann in beson-
deren Ausnahmefallen einmalig das Unterschreiben des Verhaltenskodex den Be-
such einer Praventionsschulung/Vertiefungsschulung kurzfristig ersetzen. In die-
sen Fallen ist dem Verhaltenskodex ein Zweizeiler angefligt, der die Person dazu
verpflichtet, die Praventionsschulung/Vertiefungsschulung innerhalb von drei Mo-
naten nachzuholen (vgl. Anlage lll).



5. Erweitertes Fuhrungszeugnis und Selbstaus-
kunftserklarung

Staatliches wie kirchliches Recht sehen vor, dass bei Tragern der Jugendhilfe be-
ziehungsweise in kirchlichen Rechtstragern keine Personen tatig sind, die rechts-
kraftig wegen einer Straftat nach den §§ 171 ff. StGB verurteilt worden sind. Es
gibt ein Prufraster, mit dessen Hilfe unter Berulcksichtigung der Art, Dauer und In-
tensitat des Kontaktes zu Kindern und Jugendlichen entschieden wird, ob die Vor-
lage eines erweiterten FUhrungszeugnisses erforderlich ist (siehe Anlage llI).

Allgemein gilt, dass das erweiterte FUhrungszeugnis im Original eingesehen wer-
den muss und dabei nicht alter als drei Monate sein darf. Alle fiUnf Jahre muss ein
neues erweitertes Fuhrungszeugnis beantragt und vorgelegt werden.

Werden ein Stammesvorstand, Leitende, Mitarbeitende oder Helfende neu im
Stamm tatig, wird, sofern notwendig, bei Tatigkeitsbeginn das erweiterte Fuh-
rungszeugnis durch den Stammesvorstand eingesehen.

Aus Datenschutzgrinden sieht der Stammesvorstand dieses erweiterte FUhrungs-
zeugnis nicht personlich ein. Die Ehrenamtlichen schicken dazu ihr FUhrungs-
zeugnis an das Bundesamt St. Georg in Neuss. Dort wird es eingesehen und ein
entsprechender Status in der Namentlichen Mitgliederliste (NaMi) der DPSG ein-
getragen. Der Stammesvorstand kann online in der NaMi diesen Status einsehen
und Ubertragt, wenn alles in Ordnung ist, das Ausstellungsdatum des erweiterten
Fihrungszeugnisses in die Liste, in der auch die Daten der Praventions- und
Nachschulungen vermerkt sind. Der Stammesvorstand tragt Sorge dafur, dass fur
alle Ehrenamtlichen die oben genannten Kriterien erflullt sind und halt deswegen
die Liste aktuell und erinnert rechtzeitig daran, ein erweitertes FUhrungszeugnis
nach Neuss zu schicken.

Um spontanes ehrenamtliches Engagement moglich zu machen, kann in beson-
deren Ausnahmefallen einmalig das Unterschreiben der Selbstauskunftserklarung
die Vorlage eines erweiterten Fuhrungszeugnisses kurzfristig ersetzen. Fur diese
Falle gibt es eine Selbstauskunftserklarung, der ein Zweizeiler angefugt ist, die
die Person unterschreibt und dazu verpflichtet, das erweiterte Fuhrungszeugnis
innerhalb von drei Monaten nachzureichen (Vgl. Anlage IV).

6. Verhaltenskodex

Alle Mitglieder der DPSG bekennen sich mit ihrem Pfadfinderversprechen zu den
Idealen der Pfadfinderbewegung. Hierzu gehoéren die Prinzipien der Weltpfadfin-
derbewegung, die christliche Lebensorientierung, das Pfadfindergesetz und die
Handlungsfelder der DPSG.* Aus dem Pfadfindergesetz geht das Leitbild der DPSG
gegen sexualisierte Gewalt hervor.?

1 Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (Hrsg.)
(2018): Ordnung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. URL<<https://dpsqg.de/filead-
min/daten/dokumente/DPSG-Ordnung.pdf>> [letzter Stand: 06.04.2018].

2 Bundesleitung der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (Hrsg.)
(2013): Arbeitshilfe. Aktiv gegen sexualisierte Gewalt. Pravention und Intervention in der
DPSG. URL:<<https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/dpsg-ah-praevention-

131002.pdf>> [letzter Stand: 06.04.2018].


https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/dpsg-ah-praevention-131002.pdf
https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/dpsg-ah-praevention-131002.pdf
https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/DPSG-Ordnung.pdf
https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/DPSG-Ordnung.pdf

DPSG Leitbild gegen sexualisierte Gewalt
Als Pfadfinder¥*in...

...begegne ich allen Menschen mit Respekt und habe alle Pfadfinder*in-
nen als Geschwister. Das bedeutet fur uns auch, keinesfalls die Grenzen, wel-
che Andere uns setzen, zu Uberschreiten, die Intimsphare der Anderen zu achten,
und keine geistige, kérperliche oder rollenméRige Uberlegenheit auszunutzen.

...gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt. Das be-
deutet fur uns auch, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und benennen zu kon-
nen und sensibel zu sein fur die Grenzen der Anderen sowie vor Grenzverletzun-
gen nicht die Augen zu verschlieRen.

...bin ich hoflich und helfe da, wo es notwendig ist. Das bedeutet flr uns
auch, denen zu helfen, die sexuell bedrangt oder missbraucht werden, und, wenn
erforderlich, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen, etwa von einer Person unseres
Vertrauens oder einer aulRenstehenden Fachkraft.

...mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf. Das
bedeutet fir uns auch, einer Vermutung nachzugehen, selbst wenn es unange-
nehm ist, und dabei kompetente Unterstlitzung von aulsen einzuholen.

...entwickle ich eine eigene Meinung und stehe fir diese ein. Das bedeu-
tet fir uns auch, im Umgang mit sexualisierter Gewalt nicht pauschal die Auffas-
sung von anderen zu ubernehmen, sondern sich von Fall zu Fall kritisch ein eige-
nes Urteil zu bilden und dabei weder zu verharmlosen noch zu ubertreiben.

...sage ich, was ich denke und tue, was ich sage. Das bedeutet fur uns
auch, im zwischenmenschlichen Kontakt, im Verband und in der Offentlichkeit
konsequent gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen.

...lebe ich einfach und umweltbewusst. Das bedeutet fur uns auch, unseren
Korper als Teil der schitzenswerten Natur zu begreifen, dessen Bedurfnis nach
Intimitat zu wahren und nichts zuzulassen, was diesen schadigen kénnte.

...stehe ich zu meiner Herkunft und zu meinem Glauben. Das bedeutet fur
uns auch, die Wertvorstellungen anderer sowie der eigenen Kulturen und Glau-
bensrichtungen hinsichtlich ihrer und unserer Sexualitat zu achten und sich damit
auseinanderzusetzen.

Daruber hinaus qilt fur alle Personen, die im Stamm Graf Galen tatig sind, ein
Verhaltenskodex (siehe Anlage lll). Dieser gliedert sich in acht Bereiche, gibt kon-
krete Orientierung und bietet den Rahmen zur Reflexion des eigenen und ge-
meinsamen Handelns. Der Verhaltenskodex wird mit allen Leitenden, Helfenden,
Mitarbeitenden sowie mit dem Stammesvorstand bei Tatigkeitsbeginn vereinbart
und von ihnen unterschrieben. Die unterschriebenen Verhaltenskodecs werden
gesammelt von der GeschaftsfUhrung aufbewahrt. Ein zweites Exemplar wird den
Unterzeichnenden ausgehandigt.



Als Pfadfinderx*in...

Gestaltung von Nahe und Distanz

...respektiere und wahre ich die individuellen Grenzen anderer und kom-
mentiere diese nicht abfallig.

...pflege ich mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse.

...halte ich mich mit Kindern und Jugendlichen ausschlieBlich in den daflur
vorgesehenen Raumlichkeiten auf und achte darauf, dass niemand einge-
schlossen wird beziehungsweise sich einschlieft.

...befinde ich mich in keiner Situation alleine mit nur einem Kind oder ei-
nem*r Jugendlichen.

...fuhre ich zu Kindern und Jugendlichen keine exklusiven Vertrauensver-
haltnisse, herausgehobene Freundschaften oder familiare Beziehungen. Ei-
gene und beobachtete Rollenschwierigkeiten und -konflikte (z.B. bei famili-
aren Verbindungen) spreche ich an.

...weise ich Kinder und Jugendliche, die unangemessen viel Nahe zu mir su-
chen, freundlich auf eine angemessene Distanz hin und fordere diese ein.
...thematisiere ich Grenzverletzungen und Ubergehe sie nicht.

...mache ich es transparent, wenn ich aus guten Grinden von einer Regel
abweiche.

Sprache und Wortwahl

...achte ich auf eine altersgerechte Sprache und Wortwahl.

...verzichte ich auf eine grenzverletzende, das heildt sexualisierte, sexisti-
sche, rassistische oder diskriminierende Sprache.

...spreche ich Personen grundsatzlich mit Vornamen an. Spitznamen ver-
wende ich nur mit Zustimmung der betroffenen Person.

...schreite ich bei sprachlichen Grenzverletzungen ein und beziehe Positi-
on.

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken

...veroffentliche ich nur Bilder, wenn die abgebildeten Personen oder die
Erziehungsberechtigten ihr Einverstandnis dazu gegeben haben.

...halte ich mich an die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen bei
der Herstellung und Nutzung von Filmen, Videos und Fotos (z.B. Altersfrei-
gabe, Recht am Bild, Urheberrecht)

...halte ich mich an die gultigen Datenschutzbestimmungen.

...achte ich bei Kommentaren auf selbst betriebenen Seiten sozialer Netz-
werke auf eine respektvolle Ausdrucksweise und l6sche gegebenenfalls
Kommentare.

Angemessenheit von Korperkontakten

...gehe ich sensibel mit Kérperkontakt um und setze ihn, aulserhalb von
padagogisch und gesellschaftlich zuldssigen Spielen bzw. Methoden, nur
zur Dauer und zum Zweck von Hilfestellungen, erste Hilfe und Trost ein.
...achte ich bei Spielen und Methoden auf einen angemessenen Koérperkon-
takt, habe ich bei der Auswahl die Gruppe im Blick und thematisiere vor
der Durchfihrung ggf. die Wahrung personlicher Grenzen.



e ...umarme ich Kinder und Jugendliche (z.B. zur Begrifung und Verabschie-
dung) nur dann, wenn die Initiative von den Kindern und Jugendlichen aus-

geht.

e ... weise ich Kinder und Jugendliche, die unangemessen viel Kérperkontakt
zu mir suchen, freundlich auf eine angemessene Distanz hin und fordere
diese ein.

Beachtung der Intimsphare

e ...wahre ich die Intimsphare anderer Personen.

e ..leiste ich Hilfestellungen (z.B. beim Ankleiden) nur mit Einverstandnis
der Kinder und Jugendlichen und klare dies, wenn madglich, vorher mit den
Erziehungsberechtigten ab.

e ...ziehe ich mich nicht vor Kindern und Jugendlichen um, gehe ich nicht mit
ihnen gemeinsam auf Toilette und dusche separat.

Zulassigkeit von Geschenken und Belohnungen

e ...achte ich darauf, dass Geschenke oder Belohnungen transparent verge-
ben werden, abgelehnt werden kénnen und nicht an Gegenleistungen ge-
knupft sind.

e ...achte ich darauf, dass sich Geschenke oder Belohnungen in einem ange-
messenen und eher niedrigen finanziellen Rahmen befinden.

e ...pflege ich im Allgemeinen einen zuruckhaltenden Umgang mit Geschen-
ken und Belohnungen.

DisziplinarmaBBnahmen

e ..fordere ich eine fehlerfreundliche Kultur, in der sich Menschen entwi-
ckeln kédnnen und mit Fehlern konstruktiv umgegangen wird.

e ...begegne ich Kindern und Jugendlichen auf Augenhdhe und ermahne in
sachlichem Tonfall.

e ...achte ich bei DisziplinarmalBnahmen darauf, dass sie dem Fehlverhalten
angemessen, dem Alter entsprechen, transparent und fair sind.

Verhalten bei Gruppenstunden, auf Ausflugen, Tagesaktionen, Lagern
und Fahrten

e ...achte ich auf eine geschlechtersensible Denkweise, z.B. bei der Gruppen-
einteilung oder bei der Auswahl und Bezeichnung sanitarer Anlagen, um
niemanden aufgrund seines biologischen Geschlechts oder seiner gefuhl-
ten Geschlechtsidentitat zu diskriminieren. Hierfir mache ich mir bewusst,
dass es mehr Geschlechter als nur Mann und Frau gibt.

e ...achte ich darauf, dass Leitende und Teilnehmende sowie Teilnehmende
unterschiedlichen Alters und Geschlechts nur mit eigenem Einverstandnis
und nach Rucksprache der Erziehungsberechtigten gemeinsam in einem
Zelt beziehungsweise Raum schlafen.

e ...achte ich darauf, dass sich das Team der Betreuungspersonen gemischt-
geschlechtlich zusammensetzt.



7. Beratungs- und Beschwerdewege

Die pfadfinderische Padagogik setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche in ihrer
ganzheitlichen Entwicklung zu unterstutzen. Durch die Aufteilung und das Durch-
leben der vier Altersstufen wird sichergestellt, dass ein geschutzter Raum herge-
stellt werden kann, in dem altersgerechte Partizipationsformen gelbt werden
kdnnen. Partizipation ist eine wesentliche Voraussetzung in Bezug auf Praventi-
onsmallnahmen. Wenn Kinder und Jugendliche ernst genommen werden, ihnen
zugehort wird und ihre Meinung berucksichtigt wird, werden sie dazu ermutigt,
ihre Anliegen zu aulSern. In diesem Zusammenhang muss auch ein adaquates Be-
ratungs- und Beschwerdesystem vorhanden sein.

Grundsatzlich sind die Truppleiter*innen die ersten Ansprechpartner der Kinder
und Jugendlichen, sowie fur deren Eltern. Diese kennen die Kinder, Jugendlichen
und Eltern am besten und kénnen adaquat auf deren Anfragen reagieren. Dabei
haben sie natlrlich auch die Mdglichkeit, andere Leiter*innen oder den Stammes-
vorstand mit einzubeziehen. Die Leiter*innen sind fur die Reflexion von Malnah-
men und die Mitbestimmung in den Gruppenstunden und in der Stammesver-
sammlung zustandig. Kontaktmaodglichkeiten zu den Leiter*innen bestehen per-
sonlich vor oder nach der Truppstunde, bei Elternabenden und per E-Mail. Weite-
re Ansprechpartner, die bei Bedarf kontaktiert werden kénnen, sind der Stam-
mesvorstand und der Elternbeirat.

Als anonyme Kontaktmadglichkeit kdnnen Kinder, Jugendliche und Eltern Anfragen
in unseren Briefkasten einwerfen. Auf MaBnahmen soll in Zukunft ebenfalls eine
anonyme Beschwerdebox fur die Kinder und Jugendlichen aufgestellt werden.

Fur die Kinder und Jugendlichen relevante Ansprechpartner wie die Lagerleitung
oder Erste Hilfe werden am Anfang einer Massnahme deutlich kommuniziert.

MalBhahmen des Stammes werden immer in der Leiterrunde reflektiert. Die Re-
flektion leitet der Stammesvorstand. Wenn am Ende einer Massnahme nicht mit
den Kindern und Jugendlichen reflektiert worden ist, obliegt es den Truppleitern,
Anmerkungen dieser in die Leiterrunde oder an den Stammesvorstand zu tragen,
damit sich Uber diese ausgetauscht werden kann. Kleinere Mallhahmen werden
im Rahmen der monatlichen Leiterrunde, das Sommerlager auf einem expliziten
Wochenende nachbereitet. Die Ergebnisse werden protokolliert und als Doku-
ment an alle Leiter*innen versendet. Diese Protokolle dienen als Ausgangspunkt
in der Planung zukunftiger MaBnahmen.

Far alle Mitglieder des Stammes Graf Galen sowie fur externe Personen ist der
Stammesvorstand per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten und Zustandigkeiten
finden sich in diesem Dokument in Kapitel 9, auf unserer Homepage und auf dem
Aushang im Fenster von unseren Raumlichkeiten. Anfragen, Ruckmeldungen, Kri-
tik und Beschwerden werden ernst genommen, an die entsprechenden Zustandi-
gen weitergeleitet und zeitnah bearbeitet. Bei schwerwiegenden Angelegenhei-
ten und Konflikten wird der Bezirksvorstand und gegebenenfalls das Di6zesanbl-
ro und der Didzesanvorstand hinzugezogen. Wenn notwendig wird eine externe
Beratung, Coaching oder Supervision in Anspruch genommen.

Auch intern gibt es jederzeit die Moglichkeit, Beschwerden auszusprechen und
Kritik zu Uben. Dies geschieht in der Regel in der Leiterrunde oder uber den
Stammesvorstand. Dieser hat die Mdglichkeit, externe Personen zur Beratung



oder zur Moderation zu kontaktieren, wenn der Stammesvorstand selbst befan-
gen oder mit der Situation Uberfordert ist.

Besteht das Bedurfnis nach einer anonymen Beratung oder Beschwerde, kann
sich jederzeit an den Bezirks- und Didzesanvorstand oder an das Di6zesanburo
gewandt werden. Die Kontaktdaten finden sich in diesem Dokument in Kapitel 9.

8. Qualitatsmanagement

Im Sinne des Qualitatsmanagements werden die Praventionsmallinahmen des
Stammes Graf Galen regelmafSig gepruft und gegebenenfalls optimiert.

Um Optimierungsbedarf zu erkennen, reflektiert die Leiterrunde oder die Stam-
mesleitung die Strukturen des Stammes und das Verhalten der Leiterrunde auf
Basis der Leitlinien gegen sexualisierte Gewalt der DPSG und dem Verhaltensko-
dex mindestens alle zwei Jahre. Das Sommerlager wird getrennt auf dem Som-
merlagernachbereitungswochenende reflektiert. Die Ergebnisse werden protokol-
liert und das Protokoll dient der Leiterrunde und dem Stammesvorstand zur Um-
setzung von Anderungen und bei der Planung von zukiinftigen MaRnahmen.

Das gesamte Schutzkonzept wird spatestens alle funf Jahre nach Inkrafttreten
evaluiert. Grollere inhaltliche wie personelle Umstrukturierungen innerhalb der
Institution fUhren zu einer Neuauflage des Schutzkonzeptes.

Das Schutzkonzept steht der Offentlichkeit zur Verfigung. Es ist (iber die Home-
page einsehbar und steht zum Download bereit. Einzelne Aspekte daraus werden
separat auf der Homepage dargestellt. Dazu gehdéren unter anderem die An-
sprechpersonen sowie Hinweise zu internen und externen Beratungs- und Be-
schwerdewegen.

Kommt es zu einem Vorfall sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
im Stamm Graf Galen gibt es, neben der sofortigen Uberprifung des Schutzkon-
zeptes, mogliche weitere qualitatssichernde MaRnahmen, in Absprache und en-
ger Zusammenarbeit mit dem Bezirks- und Didzesanvorstand. Nicht nur der*die
Betroffene erfahrt Unterstitzung seitens der DPSG, auch das Umfeld wird dabei
mit in den Blick genommen. Je nach Situation werden padagogisch-psychologi-
sche und/oder juristische Beratung vermittelt sowie Supervision und Fortbildun-
gen angeboten. Die Offentlichkeit wird, unter Wahrung der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen sowie der Personlichkeitsrechte, informiert. Diese qualitats-
sichernden MaRnahmen sind Teil des Interventionsfahrplans.

9. Interventionsfahrplan
Grenzverletzungen

Grenzverletzungen werden bei Wahrnehmung gestoppt und benannt. Unter Be-
zugnahme auf den Verhaltenskodex und den Leitlinien der DPSG, die sich aus der
Ordnung sowie dem Leitbild gegen sexualisierte Gewalt zusammensetzen, wird
eine Entschuldigung angeleitet. AnschlieSend wird ein aufklarendes Gesprach mit
der Person gefuhrt, die grenzverletzend gehandelt hat. Dabei sollen Verhaltens-
anderungen beziehungsweise -alternativen erarbeitet werden. Je nach Situation



und Bedarf wird die Grenzverletzung im Vorstandsteam und der Leiter*innenrun-
de thematisiert und gemeinsam reflektiert.

Ubergriffe und Straftaten

Da die Didzesanebene Ansprechpartnerin der Bezirke und Stamme des Ditzesan-
verbandes ist, bezieht der Interventionsfahrplan diese Ebenen des Verbandes ak-
tiv mit ein. Der Interventionsfahrplan kommt bei Ubergriffen und Straftaten zum
Tragen und orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des Erzbistum Kaoln.?

e Aussagen und Berichte von Kindern und Jugendlichen sind ernst zu neh-
men. Unlogisches soll dabei nicht in Frage gestellt werden, sondern hin-
genommen werden. In keinem Fall durfen Versprechungen gemacht
werden, stattdessen sollen die nachsten Schritte transparent gehalten
werden.

e Bei der Beobachtung von Ubergriffen oder strafrechtlich relevanten
Handlungen hat die Sicherstellung des Schutzes des*der Betroffenen
oberste Prioritat.

e Generell gilt es, Ruhe zu bewahren, sich gegebenenfalls eine zweite
Meinung bei einer Vertrauensperson einzuholen und den*die Tater*in
nicht zu konfrontieren, sondern den Vorstand der nachsthoheren Ebene
und in jedem Fall den Di6zesanvorstand zu informieren. DarUber hinaus
mussen alle Gesprache protokolliert werden.

e Bezirks- und Di6zesanvorstand klaren gemeinsam, wer die folgenden
Aufgaben Ubernimmt. Gegebenenfalls wird die Praventionsfachkraft, so-
fern noch nicht informiert, hinzugezogen. Die Betreuung erfolgt im bes-
ten Fall durch ein gemischtgeschlechtliches Team.

e Es wird die Zusammenarbeit mit einer anerkannten Fachstelle und, so-
fern es dazu kommt, mit der Polizei und dem Jugendamt gesucht.

e Der Kreis der mit dem Fall betrauten Personen wird so klein wie mdglich
gehalten und alle Informationen, insbesondere Namen, streng vertrau-
lich behandelt.

e Je nach Fall werden dennoch unverzuglich folgende Instanzen infor-
miert: Bistum (Generalvikar, Presseamt, Interventionsbeauftragte*r),
BDK] (Di6zesanvorstand und gegebenenfalls der regionale Vorstand),
DPSG (Bundesvorstand und die betroffenen Bezirks- und Stammesvor-
stande) und die Mitarbeitenden des Didzesanburos.

e FUr den betroffenen Stamm, die betroffene Bezirksleitung oder das be-
troffene dibzesane Gremium gilt eine engmaschige Begleitung und das
Bereitstellen von HilfsmalBnahmen.

¢ Je nach Fall gibt es eine zustandige Person fur die Kommunikation mit
der Presse. Vorab gilt es, sich auf eine einheitliche Sprachregelung ge-
genlber der Offentlichkeit zu einigen: In diesem Sinne wird eine Presse-
mitteilung verfasst auf die, bei Anfrage, verwiesen wird.

e Uber einen Verbandsausschluss wird nach der Ausschlussordnung ge-
mak Ziffer 14 der Satzung entschieden.

3 Erzbistum Kéln (Hrsg.) (2017): Was tun, wenn...? Handlungsempfeh-
lungen bei Verdachtsfallen von Kindeswohlgefahrdung und speziell von sexueller Gewalt.
URL:<<http://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/thema/praevention/.con-
tent/.galleries/downloads/2017-10-11_Allgemeine-Handlungsempfehlungen.pdf>> [letz-
ter Stand: 10.04.2018]
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Bei Fragen, Unsicherheiten oder dem sogenannten komischen Gefuhl im Bauch
ist es jederzeit moglich und gewlunscht, Beratung in Anspruch zu nehmen - auch
anonym. HierfUr kann auf verbandsinterne Ansprechpersonen zugegangen wer-
den oder eine anerkannte externe Fachstelle aufgesucht werden:

Ansprechpersonen des Stammes Graf Galen

Malte Gronemann und Jakob Risse, Stammesvorstand

E-Mail: vorstand@dpsg-badgodesberg.de
Homepage: www.dpsg-badgodesberg.de

Ansprechpersonen im Bundesbezirk Bonn

Jonathan Siebertz, Bezirksvorstand

E-Mail: vorstand@dpsg-bonn.de
Homepage: www.dpsg-bonn.de

Arbeitskreis Ausbildung, zustandig fur Praventionsschulungen

E-Mail: ak-ausbildung@dpsg-bonn.de
Homepage: www.dpsg-bonn.de/ausbildung/ak-ausbildung

Ansprechpersonen auf Diozesanebene

Sarah Stoll, Praventionsfachkraft des DPSG DV Koln

Tel.: 0221-937020-65

E-Mail: Sarah.Stoll@dpsg-koeln.de

Dominik Schultheis, Diozesankurat, zustandig fur Intervention
Tel.: 0221-937020-50

E-Mail: Dominik.Schultheis@dpsg-koeln.de

Notfalltelefon uber Pfingsten und die Sommerferien
24h besetzt vom Didzesanvorstand, Mitarbeitenden und der Di6zesanleitung

Tel.: 0221-937020-29

Beauftragte Ansprechpersonen des Erzbistum Koln
Hildegard Arz, Dipl. Psychologin
Tel.: 01520-1642-234

Dr. rer. med. Emil G. Naumann, Dipl. Psychologe und Dipl. Padagoge
Tel.: 01520-1642-394
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Hans-Jurgen Domen, Rechtsanwalt

Tel.:

01520-1642-126

Anerkannte Fachstellen in Bonn

Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt e.V.

Tel.: 0228-635524
Homepage: www.beratung-bonn.de

Adelante - Verein zur Unterstiutzung von Menschen mit traumati-
schen Erfahrungen e.V.

Tel.: 0228-90976855
Homepage: www.adelante-beratungsstelle.de

Kath. Familien- und Erziehungsberatungsstelle fir Bonn und den
Rhein-Sieg-Kreis

Tel.: 0228-223088
E-Mail: erziehungsberatung@caritas-bonn.de
Homepage: www.caritas-bonn.de

Weitere Beratungsstellen finden sich Uber die Suche im Hilfeportal sexueller Miss-
brauch (www.hilfeportal-missbrauch.de) sowie bei der Deutschen Gesellschaft fur
Pravention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlassgung e.V.
(www.dgfpi.de).

10. Nachhaltige Aufarbeitung

Kommt es zu Ubergriffen und Straftaten werden die Falle (iber die NotfallmaRnah-
men hinweg nachhaltig aufgearbeitet. Hierfur wird das gesamte System in den
Blick genommen und mit der*m Praventionsbeauftragten des Erzbistum Koln ko-
operiert. Wo es notwendig ist, wird professionelle Hilfe in Anspruch genommen.
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Anlage |. Bausteine der Praventions- und Vertie-
fungsschulungen

Praventionsschulung (8 UStd.) = Bausteine 2d + 2e

Was Kinder & Jugendli-
che fur ihr Wohl benoti-
gen

Grundbedurfnisse von Kindern und Jugendlichen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Sexualitat im Kindes-, Jugend- und Erwachsenen-
alter

Gefahrdungspotentiale in der Entwicklung, die
sexualisierte Gewalt begunstigen

Begriffsdefinitionen &
rechtliche Grundlagen

Kindeswohl & Kindesrecht

Formen von Kindeswohlgefahrdung und sexuali-
sierter Gewalt

Weltliche und kirchliche Rechtsgrundlagen
Unterscheidung Sexualitat und sexualisierte Ge-
walt

Unterscheidung Grenzverletzung, Ubergriff und
Straftat

Basiswissen Tater*innen

Intervention bei Grenz-
verletzungen

Nahe und Distanz

Schwierige Situationen im Gruppenalltag
Umgang mit Verdachtsfallen

Verfahrenswege in der DPSG und im Erzbistum
Koéln

Basiswissen Betroffene

Pravention von (sexuali-
sierter) Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche

Kultur der Achtsamkeit
Pravention in der DPSG (Empowerement- und
Protect-Ansatz)

Vertiefungsschulung sexualisierte Sprache (4 UStd.)

Jugendsprache

Jugendsprache als Slang/Jargon mit eigenen
Codes

Sinn und Zweck von Jugendsprache

Codes und kreative Umdeutung als Stilmittel
Jugendsprache als Reaktion auf die Medien

Umgang mit sexualisier-
ter
Sprache

Balance zwischen Witz und Verletzung

Pravention und Intervention in den Kinder- und
Jugendstufen

Kritische Reflexion des eigenen Sprach- und Me-
diengebrauchs

Vertiefungsschulung Cy

bermobbing (4 UStd.)

Kommunikation

Merkmale persdnlicher und digitaler Kommunika-
tion

Hintergrundwissen zu sozialer Mediennutzung bei
Kindern und Jugendlichen

Cybermobbing

Hintergrundwissen zu Mobbing und Cybermob-
bing

Maoglichkeiten der Pravention und Intervention
Rechtliche Rahmenbedingungen

Kontakt- und Hilfestellen
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Anlage Il. Prufraster Praventionsschulung und er-
weitertes Fuhrungszeugnis

Personen/ Beschreibung Praventi- | eFZ | Begriindung
Gruppe der Tatigkeit ons-
schulung

Stammesvor- Leitung des Stammes | ja ja Aufgrund der Tatigkeit und

stand der Funktion liegt in der Art
(Leitungstatigkeit) ein beson-
deres Macht- und Hierarchie-
verhaltnis vor.

Leiter*innen Leitung einer Gruppe | ja ja Aufgrund der Tatigkeit und
mit Kindern und Ju- der Funktion liegt in der Art
gendlichen (Leitungstatigkeit) ein beson-

deres Macht- und Hierarchie-
verhaltnis vor. Durch die Re-
gelmaRBigkeit des Kontaktes
kann ein besonderes Vertrau-
ensverhaltnis zu Kindern und
Jugendlichen entstehen.

Mitarbeitende Unterstitzung auf La- | ja ja Durch diese Tatigkeiten koén-

im Stamm gern, Fahrten, Veran- nen ein besonderes Vertrau-
staltungen oder Akti- ensverhaltnis und ein Abhan-
onen, z.B. inhaltliche gigkeitsverhaltnis zu Kindern
Programmgestaltung, und Jugendlichen entstehen.
Klichenteam, leitende Zusatzlich kann ein besonde-
Rolle, Ubernachtung res Macht- und Hierarchiever-

haltnis entstehen.
Unterstitzung des nein nein Kein Kontakt zu Kindern und
Stammes in Funktio- Jugendlichen.
nen ohne Kontakt zu
Kindern und Jugendli-
chen, z.B. als Kassen-
wart oder Rusthaus-
besteller*in

Helfende Unterstlitzung auf La- | ja ja Durch diese Tatigkeiten kon-
gern, Fahrten, Veran- nen ein besonderes Vertrau-
staltungen oder Akti- ensverhaltnis und ein Abhan-
onen, z.B. inhaltliche gigkeitsverhaltnis zu Kindern
Programmgestaltung, und Jugendlichen entstehen.
Klichenteam, leitende Zusatzlich kann ein besonde-
Rolle, Ubernachtung res Macht- und Hierarchiever-

haltnis entstehen.
Einmalige Aushilfs- nein nein | Art, Dauer und Intensitat las-
und Unterstitzungs- sen kein besonderes Vertrau-
tatigkeiten ohne ensverhaltnis und keine
Ubernachtung und Macht und Hierarchiestruktur
ohne Alleinverantwor- erwarten. Der Einsatz findet
tung in der Regel unter Aufsicht
statt.
Besuch, externe Re- nein nein Art, Dauer und Intensitat las-

ferent*innen

sen kein besonderes Vertrau-
ensverhaltnis und keine
Macht und Hierarchiestruktur
erwarten. Der Einsatz findet
in der Regel unter Aufsicht
statt.
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Anlage Ill. Verhaltenskodex

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Als Pfadfinderx*in...

Gestaltung von Nahe und Distanz

...respektiere und wahre ich die individuellen Grenzen anderer und kom-
mentiere diese nicht abfallig.

...pflege ich mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse.

...halte ich mich mit Kindern und Jugendlichen ausschlieBlich in den dafur
vorgesehenen Raumlichkeiten auf und achte darauf, dass niemand einge-
schlossen wird beziehungsweise sich einschlieft.

...befinde ich mich in keiner Situation alleine mit nur einem Kind oder ei-
nem*r Jugendlichen.

...fuhre ich zu Kindern und Jugendlichen keine exklusiven Vertrauensver-
haltnisse, herausgehobene Freundschaften oder familiare Beziehungen. Ei-
gene und beobachtete Rollenschwierigkeiten und -konflikte (z.B. bei famili-
aren Verbindungen) spreche ich an.

...weise ich Kinder und Jugendliche, die unangemessen viel Nahe zu mir su-
chen, freundlich auf eine angemessene Distanz hin und fordere diese ein.
...thematisiere ich Grenzverletzungen und Ubergehe sie nicht.

...mache ich es transparent, wenn ich aus guten Grinden von einer Regel
abweiche.

Sprache und Wortwahl

...achte ich auf eine altersgerechte Sprache und Wortwahl.

...verzichte ich auf eine grenzverletzende, das heilst sexualisierte, sexisti-
sche, rassistische oder diskriminierende Sprache.

...spreche ich Personen grundsatzlich mit Vornamen an. Spitznamen ver-
wende ich nur mit Zustimmung der betroffenen Person.

...schreite ich bei sprachlichen Grenzverletzungen ein und beziehe Positi-
on.

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken

...veroffentliche ich nur Bilder, wenn die abgebildeten Personen oder die
Erziehungsberechtigten ihr Einverstandnis dazu gegeben haben.

...halte ich mich an die gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen bei
der Herstellung und Nutzung von Filmen, Videos und Fotos (z.B. Altersfrei-
gabe, Recht am Bild, Urheberrecht)

...halte ich mich an die gultigen Datenschutzbestimmungen.

...achte ich bei Kommentaren auf selbst betriebenen Seiten sozialer Netz-
werke auf eine respektvolle Ausdrucksweise und losche gegebenenfalls
Kommentare.

15



Angemessenheit von Korperkontakten

e ...gehe ich sensibel mit Kérperkontakt um und setze ihn, aulBerhalb von
padagogisch und gesellschaftlich zuldssigen Spielen bzw. Methoden, nur
zur Dauer und zum Zweck von Hilfestellungen, erste Hilfe und Trost ein.

e ...achte ich bei Spielen und Methoden auf einen angemessenen Korperkon-
takt, habe ich bei der Auswahl die Gruppe im Blick und thematisiere vor
der Durchfuhrung ggf. die Wahrung personlicher Grenzen.

e ...umarme ich Kinder und Jugendliche (z.B. zur Begrif8ung und Verabschie-
dung) nur dann, wenn die Initiative von den Kindern und Jugendlichen aus-

geht.

e ... weise ich Kinder und Jugendliche, die unangemessen viel Kérperkontakt
zu mir suchen, freundlich auf eine angemessene Distanz hin und fordere
diese ein.

Beachtung der Intimsphare

e ...wahre ich die Intimsphare anderer Personen.

e .. .leiste ich Hilfestellungen (z.B. beim Ankleiden) nur mit Einverstandnis
der Kinder und Jugendlichen und klare dies, wenn maglich, vorher mit den
Erziehungsberechtigten ab.

e ...ziehe ich mich nicht vor Kindern und Jugendlichen um, gehe ich nicht mit
ihnen gemeinsam auf Toilette und dusche separat.

Zulassigkeit von Geschenken und Belohnungen

e ...achte ich darauf, dass Geschenke oder Belohnungen transparent verge-
ben werden, abgelehnt werden kénnen und nicht an Gegenleistungen ge-
knUpft sind.

e ...achte ich darauf, dass sich Geschenke oder Belohnungen in einem ange-
messenen und eher niedrigen finanziellen Rahmen befinden.

e ...pflege ich im Allgemeinen einen zuruckhaltenden Umgang mit Geschen-
ken und Belohnungen.

DisziplinarmaBBnahmen

e ..férdere ich eine fehlerfreundliche Kultur, in der sich Menschen entwi-
ckeln kédnnen und mit Fehlern konstruktiv umgegangen wird.

e ...begegne ich Kindern und Jugendlichen auf Augenhdhe und ermahne in
sachlichem Tonfall.

e ...achte ich bei DisziplinarmalBnahmen darauf, dass sie dem Fehlverhalten
angemessen, dem Alter entsprechen, transparent und fair sind.

Verhalten bei Gruppenstunden, auf Ausflugen, Tagesaktionen, Lagern
und Fahrten

e ...achte ich auf eine geschlechtersensible Denkweise, z.B. bei der Gruppen-
einteilung oder bei der Auswahl und Bezeichnung sanitarer Anlagen, um
niemanden aufgrund seines biologischen Geschlechts oder seiner gefuhl-
ten Geschlechtsidentitat zu diskriminieren. Hierfir mache ich mir bewusst,
dass es mehr Geschlechter als nur Mann und Frau gibt.

e ...achte ich darauf, dass Leitende und Teilnehmende sowie Teilnehmende
unterschiedlichen Alters und Geschlechts nur mit eigenem Einverstandnis
und nach Rucksprache der Erziehungsberechtigten gemeinsam in einem
Zelt beziehungsweise Raum schlafen.

16



e ...achte ich darauf, dass sich das Team der Betreuungspersonen gemischt-
geschlechtlich zusammensetzt.

[Weiter verpflichte ich mich dazu, die mir fehlende Praventions-/Vertiefungsschu-
lung innerhalb der nachsten drei Monate zu besuchen und das Zertifikat dem zu-
standigen Vorstand vorzulegen.]

Ort, Datum

Unterschrift
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Anlage 1IV. Selbstauskunftserklarung

Selbstauskunftserklarung

Gemals § 5 Absatz 1 Satze 2 und 3 der ,,Ordnung zur Pravention gegen sexuali-
sierte Gewalt an Minderjahrigen und schutz- oder hilfebedurftigen Erwachsenen
(Praventionsordnung) im Erzbistum Koln“.

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Rechtstrager

Hiermit erklare ich, dass ich keine Kenntnis von einem gegen mich eingeleiteten
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen eines der Straftatbestande im drei-
zehnten Abschnitt (Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung) des Strafge-
setzbuches (StGB) oder die Einstellung eines solchen Verfahrens habe.

Weiterhin verpflichte ich mich bei der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens,
dem Rechtstrager hiervon unverzuglich Mitteilung zu machen.

Weiter verpflichte ich mich dazu, das erweiterte FUhrungszeugnis oder eine ent-
sprechende Bestatigung Uber die Einsichtnahme innerhalb der nachsten drei Mo-
nate bei dem zustandigen Vorstand vorzulegen.

Ort, Datum Unterschrift

18




	1. Einleitung
	2. Begriffsbestimmungen
	3. Personalauswahl und Qualifizierung
	4. Präventions- und Vertiefungsschulungen
	5. Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung
	6. Verhaltenskodex
	7. Beratungs- und Beschwerdewege
	8. Qualitätsmanagement
	9. Interventionsfahrplan
	10. Nachhaltige Aufarbeitung
	Anlage I. Bausteine der Präventions- und Vertiefungsschulungen
	Anlage II. Prüfraster Präventionsschulung und erweitertes Führungszeugnis
	Anlage III. Verhaltenskodex
	Anlage IV. Selbstauskunftserklärung

